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In eigener Sache
Über die Zustellprobleme der Post hatten wir an dieser 
Stelle schon mehrfach berichtet. Wir sind zwar schon auf 
einem guten Weg, aber es könnten immer noch mehr 
Kunden werden, denen wir unsere Rechnungen per 
eMail zustellen dürfen. Das spart nicht nur Zeit und Geld, 
sondern vor allem Papier und Kapazitäten bei der Post.

Auch das Digital-Abonnement ist eine Möglichkeit, 
diese Einsparungen umzusetzen. Und Sie können das 
Heft ungefähr eine Woche früher lesen, als die gedruckte 
Ausgabe bei Ihnen ankommt. 

Pro Digital-Abonnement können 3 Personen die Hefte 
auf Computer, Tablet oder Handy lesen.

Zur Zeit nutzen bereits über 680 Abonnenten (das sind 
20 mehr als vor vier Wochen!) die Möglichkeit, sich das 
Heft digital anzuschauen. 

Beides können Sie problemlos auf den Weg bringen. Ru-
fen Sie uns einfach an: 030/414769-0

Und wenn Sie bei dem gedruckten Exemplar beiben 
wollen, beachten Sie bitte Folgendes:

Bei Nachsendeaufträgen, die Sie der Deutschen Post er-
teilen, sendet die Post keine Zeitschriften nach. Sie wer-
den einfach vernichtet. Im günstigsten Fall (der ist leider 
eher selten) teilt uns die Post mit, dass ein Abonnent 
verzogen ist, und nennt auch gleich die neue Anschrift. 
Überwiegend wird uns jedoch nur mitgeteilt, dass der 
Empfänger unter der angegebenen Anschrift nicht zu 
ermitteln ist. Verfügen wir dann weder über Telefonnum-
mer noch eMail-Adresse, können wir nichts machen – 
noch nicht mal das Abonnement gutschreiben. Die nicht 
zustellfähigen Hefte werden aufgrund unserer Vereinba-
rung mit der Post auch nicht zurückgesendet, sie werden 
vernichtet. Wenn Sie sich also nach einem Umzug erst 
nach Monaten bei uns melden und reklamieren, keine 
Hefte mehr bekommen zu haben, können wir unter Um-
ständen nicht mal mehr nachliefern, denn unsere Lager-
kapazitäten sind begrenzt. Das betrifft selbstverständlich 
auch zeitlich begrenzte Nachsendeaufträge. 

Um die reibungslose Zustellung Ihres Abonnements zu 
gewährleisten, ist also jedwede Art der Adressänderung 
dem Verlag unverzüglich mitzuteilen. Wir haben einen 
Vorlauf von ca. 7 Werktagen für die Änderungsmittei-
lung, d. h. erst danach kann eine andere Anschrift be-
rücksichtigt werden.

Ihr Grundeigentum-Verlag


